
Schwimmbadordnung Kurenpolder 2026 
1. Es ist verboten, sich außerhalb der festgelegten Öffnungszeiten im Schwimmbad oder den dazugehörigen Bereichen aufzuhalten, es sei 
denn, man hat die Erlaubnis des Schwimmbadpersonals. 

2. Sämtliches zum Schwimmbad gehörendes Material darf nur mit Genehmigung des Schwimmbadpersonals verwendet werden. 

3. Kleidung und andere persönliche Gegenstände können in den dafür vorgesehenen abschließbaren Schließfächern aufbewahrt oder in den 
Umkleideräumen aufgehängt werden. Kurenpolder Recreatie und das Schwimmbadpersonal übernehmen keine Haftung für verlorene oder 
beschädigte Gegenstände von Besuchern. 

4. Wertgegenstände können in den Schließfächern in der Umkleidekabine aufbewahrt werden. 

5. Besucher und Gäste dürfen sich nicht unnötig in oder in der Nähe der Umkleidekabinen oder der Gemeinschaftsumkleidebereiche 
aufhalten. 

6. Gäste, Besucher, Aufsichtspersonen und Eltern dürfen das Schwimmbecken nur barfuß oder mit sauberen Sportschuhen betreten, die 
nicht im Freien getragen wurden. Um Verunreinigungen zu vermeiden, stehen in den Umkleideräumen blaue Sicherheitsabdeckungen zur 
Verfügung. 

7. Das Rauchen ist in allen Bereichen des Hauptgebäudes verboten. 

8. Glaswaren sind auf dem gesamten Gelände nicht gestattet. 

9. Sämtliche Abfälle müssen in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt werden. 

10. Schwimmer müssen vor dem Schwimmen duschen. 

11. Im Wasser ist nur Badebekleidung erlaubt. T-Shirts, Hüte, Unterwäsche, lange Hosen usw. sind nicht gestattet. 

12. Jeder Besucher ist verpflichtet, seine Eintrittskarte oder seinen Personalausweis an der Rezeption und auf Verlangen des Poolpersonals 
vorzuzeigen. 

13. Die Rutsche und alle anderen Geräte und Einrichtungen müssen gemäß den Vorschriften benutzt werden. Es ist nicht gestattet, oberhalb 
oder während der Rutsche anzuhalten oder sitzen zu bleiben. Der Benutzer darf weder seine eigene Sicherheit noch die Sicherheit anderer 
Benutzer gefährden. 

14. Während des Freizeitschwimmens kann die Badeleitung nicht garantieren, dass jeder Badegast jederzeit Zugang zu allen Einrichtungen 
und Geräten im Schwimmbad hat. Aus Sicherheitsgründen und um Belästigungen oder Unannehmlichkeiten für andere Besucher oder 
Badegäste zu vermeiden, ist das Personal berechtigt, Geräte außer Betrieb zu setzen. 

15. Beim Freizeitschwimmen müssen Kinder ohne gültigen Schwimmschein unbedingt Schwimmflügel oder leichte Schwimmwesten tragen. 
Sie dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen im tiefen Wasser schwimmen. Sollte die Aufsichtsperson diese Maßnahme als nicht 
ausreichend sicher einstufen, kann der Zutritt verweigert werden. 

16. Den Anweisungen des Poolpersonals ist unbedingt Folge zu leisten. 

17. Nur Strandbälle sind erlaubt, sofern die Zuschauer dies zulassen; alle anderen Bälle sind nicht erlaubt. 

18. Hechten und Bombardieren sind im gesamten Becken verboten. 

19. Bei Unregelmäßigkeiten oder Fehlverhalten von Besuchern und/oder Mietern ist das Poolpersonal berechtigt, die betreffenden Besucher 
und/oder Mieter aus dem Pool zu entfernen und ihnen den Zutritt zur Anlage zu verweigern. 

20. Es ist strengstens verboten, technische Anlagen zu bedienen oder sich in Bereichen aufzuhalten, die nicht für Besucher bestimmt sind. 

21. Jegliche Schäden an der Unterkunft und/oder der dazugehörigen Ausrüstung, die nach Ansicht des Poolpersonals durch unsachgemäße 
und unbefugte Nutzung verursacht wurden, sind vom Benutzer oder Mieter auf erstes Verlangen zu ersetzen. 

22. Weder das Schwimmbad De Kurenpolder Recreatie noch das Schwimmbadpersonal haften in irgendeiner Weise für Schäden oder 
Verletzungen, die durch Zufall oder Unfall dem Benutzer oder Mieter, seinen Gästen oder Mitgliedern oder Personen, die mit seiner 
Zustimmung Zutritt erhalten, oder seinem Eigentum entstehen. 

23. Das Freizeitbad De Kurenpolder verfügt über eine Videoüberwachungsanlage. Sofern begründete Umstände vorliegen, können die 
Aufnahmen als Beweismittel verwendet werden. 

24. In allen Fällen, die in diesen Allgemeinen Regeln nicht geregelt sind, entscheidet die Leitung des Freizeitzentrums De Kurenpolder. 

25. Diese Allgemeinen Regeln gelten für alle Vereinbarungen zur Nutzung des Schwimmbads „De Kurenpolder Recreation“ in Hank. 


